Haushaltssatzung der Gemeinde Ohningen fiir das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg hat der Gemeinderat am 13.01.2026 die folgende
Haushaltssatzung fur das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

8 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Betréagen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage von 13.015.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 13.213.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -198.000
1.4 Gesamtbetrag der aul3erordentlichen Ertrage von 0
1.5 Gesamtbetrag der auRerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -198.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Betragen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit von 12.430.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit von 11.360.000
2.3 Zahlungsmitteliberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.070.000
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit von 8.030.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf 9.446.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf aus Investitionstéatigkeit (Saldo

aus 2.4 und 2.5) von -1.416.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -346.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstétigkeit von 1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit von 401.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss /-bedarf aus Finanzierungstatigkeit

(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.099.000
2.11 Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts

(Saldo aus 2.7 und 2.10) von 753.000

§ 2 Krediterméchtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und
InvestitionsférderungsmaflRnahmen (Kreditermachtigung) wird festgesetzt auf
davon fur die Ablésung von inneren Darlehen auf

§ 3 Verpflichtungserméchtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Erméachtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
kunftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen fur Investitionen und
Investitionsforderungsmafahmen belasten (Verpflichtungserméachtigungen), wird festgesetzt

auf

§ 4 Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

Ohningen, den 10.04.2026

Fir den Gemeinderat

gez.

Schmid, Blrgermeister

1.500.000 EUR,
0 EUR.

11.000.000 EUR.

2.500.000 EUR.



Die GesetzmaRigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Ohningen am 13.01.2026 beschlossenen Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan der Gemeinde Ohningen, fur das Haushaltsjahr 2026 wurde gem. § 121 Abs. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2
GemO von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Konstanz am 01.04.2026 bestatigt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Héhe von 1.500.00 Euro wurde gemaf § 87 Abs. 2 GemO von der
Kommunalaufsicht des Landratsamts Konstanz am 01.04.2026 genehmigt.

Der genehmigungspflichtige Teilbetrag der Verpflichtungserméachtigungen (Gesamthdhe 11.000.000 EUR, 2027-2029) in Hohe
der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.000.000 EUR (2027) wurde gemaf3 § 86 Abs. 4 GemO von der Kommunalaufsicht des
Landratsamts Konstanz am 01.04.2026 genehmigt.

Die Haushaltssatzung liegt gem. § 81 Abs. 3 GemO im Rathaus Ohningen, Klosterplatz 1, Zimmer 13, wéahrend den Dienststunden
zur Einsicht 6ffentlich aus.

signiert von:

Karin Maf3ler

=l | 02.04.2026
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digiSeal”

by secrypi




		2026-04-02T12:43:52+0000
	Karin Maßler




